
 

 

REGLEMENT 

 
 

Wahlen in den Vorstand und Technische Kommission (TK) 
 

des Zuger Turnverbandes (ZGtv) 
 
 
 
 
 

1. Grundsätzlich ist jede Gemeinde mit Vereinen/Riegen im Zuger 
Turnverband (ZGtv) verpflichtet, im Vorstand resp. TK des ZGtv 
vertreten zu sein. 

 
2. Die Anzahl der Pflichtsitze der Vorstands- resp. TK-Mitglieder 

der einzelnen Gemeinden wird aufgrund der Anzahl Stimmrech-
te der Delegiertenversammlung (gem. Art. 8.3 der Verbandssta-
tuten) ermittelt. 

 
3. Es ist jedoch zulässig, dass eine Gemeinde mehr als die er-

rechneten Pflichtsitze stellt. 
 
4. Dieses Reglement tritt ab der Delegiertenversammlung 2008 in 

Kraft. 
 
 
 
Menzingen / Zug 7. November 2008 
 
 
ZUGER TURNVERBAND (ZGtv) 
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